
Tagesordnung 
 

der 6. Sitzung des Kuratoriums der Anton-Heinen-Volkshochschule am 
14. Mai 2009, 18.00 Uhr, 

Kreishaus Heinsberg, Valkenburger Straße 45, großer Sitzungssaal 
 

 
 
A.  Öffentliche Sitzung 
 
1.   Verpflichtung eines neuen Kuratoriumsmitgliedes 
 
2. Beratung des Weiterbildungsprogramms 2009/2010 und Bericht über den Verlauf  
 des Arbeitsjahres 2008/2009 
 
3. Änderung der Satzung für die Anton-Heinen-Volkshochschule der Kreises Heinsberg 
 
B. Nichtöffentliche Sitzung 
 
4. Änderung der Honorarordnung für die Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg 
 
5. Vergabe des Auftrages zum Druck und zur Lieferung des Weiterbildungsprogramms 2009/2010 
 
 



Erläuterungen 
zur Tagesordnung der 6. Sitzung des  

Kuratoriums der Anton-Heinen-Volkshochschule am 14. Mai 2009 
 

 
A. Öffentliche Sitzung 
 
Tagesordnungspunkt 1: 
 
Verpflichtung eines neuen Kuratoriumsmitgliedes 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Kuratorium 14. Mai 2009 

 
 
Das Kuratoriumsmitglied Dr. Arnold Lennartz, Erkelenz, nimmt als Nachfolger des 
Kuratoriumsmitgliedes Werner Leopold, Erkelenz, erstmals an einer Sitzung des Kuratoriums 
teil; er ist durch die Vorsitzende zu Beginn der Sitzung zu verpflichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Erläuterungen 
zur Tagesordnung der 6. Sitzung des  

Kuratoriums der Anton-Heinen-Volkshochschule am 14. Mai 2009 
 

 
Tagesordnungspunkt 2: 
 
Beratung des Weiterbildungsprogramms 2009/2010 und Bericht über den Verlauf des 
Arbeitsjahres 2008/2009 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Kuratorium 14. Mai 2009 

 
 
Als Anlage 1 ist der Entwurf des Weiterbildungsprogramms 2009/2010 beigefügt. Hierzu und 
über den Verlauf des Arbeitsjahres 2008/2009 (statistische Auswertung; Anlage 2) wird Volks-
hochschulleiter Franz Josef Dahlmanns berichten. 
 
Der Entwurf des Programms 2009/2010 (Arbeitsplan) wird dem Kuratorium gemäß § 5 Abs. 3 
der Satzung für die Volkshochschule des Kreises Heinsberg zur Beratung vorgelegt. 



Erläuterungen 
zur Tagesordnung der 6. Sitzung des  

Kuratoriums der Anton-Heinen-Volkshochschule am 14. Mai 2009 
 

 
Tagesordnungspunkt 3: 
 
Änderung der Satzung für die Anton-Heinen-Volkshochschule der Kreises Heinsberg 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Kuratorium 14. Mai 2009 

Kreisausschuss 16. Juni 2009 

Kreistag 25. Juni 2009 

 
 
Als Grundlage für die Arbeit der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg hat der 
Kreistag des Kreises Heinsberg am 18.06.1998 die als Anlage 3 beigefügte „Satzung für die 
Volkshochschule des Kreises Heinsberg“ beschlossen. Es hat sich die Notwendigkeit ergeben, 
die Satzung zu ändern. Folgende, durch Unterstreichung kenntlich gemachte, Änderungen 
werden vorgeschlagen: 
 
 
§ 2 Absatz 1  
 
-bisherige Fassung- 
Die Volkshochschule ist eine Einrichtung der Weiterbildung gemäß § 1 Abs. 2, § 2 Abs. 2 
und § 11 1. WbG und in diesem Rahmen eine Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstver-
waltung. 
 
-neue Fassung- 
Die Volkshochschule ist eine Einrichtung der Weiterbildung gemäß § 1 Abs. 2, § 2 Abs. 2 
und § 11 Abs. 1 WbG und in diesem Rahmen eine Pflichtaufgabe der kommunalen Selbst-
verwaltung. 
 
 
Begründung: 
Redaktionelle Änderung aufgrund der Neufassung des Weiterbildungsgesetzes NRW (WbG). 
 
 
§ 2 Absatz 3, letzter Satz 
 
-bisherige Fassung- 
Zu diesem Zweck kann die Volkshochschule entsprechend dem Bedarf Lehrveranstaltungen 
(Vorträge, Seminare, Kurse, Diskussionen, Studienfahrten, Konzerte, kulturelle Auf-
führungen, Vorführungen und anderes mehr) gemäß §§ 3, 4 Abs. 1 und 13 1. WbG anbieten. 
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-neue Fassung- 
Zu diesem Zweck kann die Volkshochschule entsprechend dem Bedarf Lehrveranstaltungen 
(Vorträge, Seminare, Kurse, Diskussionen, Studienfahrten, Konzerte, kulturelle Auf-
führungen, Vorführungen und anderes mehr) gemäß §§ 3, 4 und 11 WbG anbieten.  
 
 
Begründung: 
Redaktionelle Änderung aufgrund der Neufassung des WbG. 
 
 
 
§ 4 Absatz 2 Buchstabe a) 
 
-bisherige Fassung- 
Der Kreistag entscheidet insbesondere über 
a)  Einstellung des VHS-Leiters und der hauptamtlichen oder hauptberuflichen 

pädagogischen Mitarbeiter, 
 
-neue Fassung- 
Der Kreistag entscheidet insbesondere über 
a) die Einstellung des VHS-Leiters im Einvernehmen mit dem Landrat, 
 
 
Begründung: 
Der bisherige Buchstabe a) des § 4 (2) der VHS-Satzung ist nichtig. Die Satzung entsprach 
zwar bislang den Bestimmungen der Gemeinde-/Kreisordnung, die dort genannten Personal-
kompetenzen sind zwischenzeitlich jedoch weit reichend zugunsten der Hauptverwaltungs-
beamten geändert worden, wobei der Rat/Kreistag lediglich ein Rückholrecht für Führungs-
funktionen hat. In der Hauptsatzung des Kreises ist hiervon Gebrauch gemacht worden. 
 
 
 
§ 7  Absatz 2, letzter Satz 
 
-bisherige Fassung- 
Ferner wirkt der VHS-Leiter bei der Vorbereitung des Haushaltsvoranschlages (Unterab-
schnitt Volkshochschule) mit. 
 
-neue Fassung- 
Ferner wirkt der VHS-Leiter bei der Vorbereitung des Haushaltsvoranschlages  (Produkt 
040201) mit. 
 
 
Begründung: 
Anpassung an die Begrifflichkeit des NKF. 
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§ 10 Absatz 5, letzter Satz 
 
-bisherige Fassung- 
In den Kursen, in denen Schulabschlüsse vermittelt werden, wird bei Ordnungsmaßnahmen 
entsprechend dem IV. Abschnitt der Allgemeinen Schulordnung Nordrhein-Westfalen vom 
08.11.1978 in der jeweils geltenden Fassung verfahren. 
 
-neue Fassung- 
In den Kursen, in denen Schulabschlüsse vermittelt werden, wird bei Ordnungsmaßnahmen 
entsprechend § 53 Schulgesetz NRW in der jeweils geltenden Fassung verfahren. 
 
 
Begründung: 
Anpassung an das neu gefasste Schulgesetz NRW. 
 
 
 
Gemäß § 6 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Heinsberg und den 
Städten Erkelenz, Geilenkirchen, Heinsberg, Hückelhoven, Übach-Palenberg und Wegberg über 
die Einrichtung der Volkshochschule des Kreises Heinsberg hat sich der Kreis vor Änderungen 
der Satzung mit den Städten ins Benehmen zu setzen. Mit Schreiben vom 27.01.2009 wurden die 
o. a. Städte über die beabsichtigten Änderungen informiert und gebeten, evtl. Bedenken bis zum 
14.04.2009 zu äußern. Bedenken der Städte liegen nicht vor. 
 
Die Verwaltung schlägt dem Kuratorium vor, dem Kreisausschuss und Kreistag folgende 
Beschlussfassung zu empfehlen: 
 
Die Satzung für die Volkshochschule des Kreises Heinsberg vom 19.06.1998 wird wie folgt 
geändert: 
 
 
1. § 2 (1) erhält folgende Fassung:  
 
Die Volkshochschule ist eine Einrichtung der Weiterbildung gemäß § 1 Abs. 2, § 2 Abs. 2 und § 
11 Abs. 1 WbG und in diesem Rahmen eine Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung. 
 
 
2. § 2 (3) letzter Satz erhält folgende Fassung: 
 
Zu diesem Zweck kann die Volkshochschule entsprechend dem Bedarf Lehrveranstaltungen 
(Vorträge, Seminare, Kurse, Diskussionen, Studienfahrten, Konzerte, kulturelle Aufführungen, 
Vorführungen und anderes mehr) gemäß §§ 3, 4 und 11 WbG anbieten.  
 
 
3. § 4 (2 a) erhält folgende Fassung: 
 
Der Kreistag entscheidet insbesondere über 
a) die Einstellung des VHS-Leiters im Einvernehmen mit dem Landrat, 
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4. § 7 (2) letzter Satz erhält folgende Fassung: 
 
Ferner wirkt der VHS-Leiter bei der Vorbereitung des Haushaltsvoranschlages  (Produkt 
040201) mit. 
 
 
5. § 10 (5) letzter Satz erhält folgende Fassung: 
 
In den Kursen, in denen Schulabschlüsse vermittelt werden, wird bei Ordnungsmaßnahmen 
entsprechend § 53 Schulgesetz NRW in der jeweils geltenden Fassung verfahren. 
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Anlaee 3

Satzung

für:die Volkshochschule des Kreises Hein'sberg

vom 19. Juni 1998

Aufgrund des § 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NW) vom
.1-4.07.1994 (GV NWS. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.1997 (GV NWS.
467) und der §§ 4 und 17 des1. Gesetzes zur Ordnung und Förderung der Weiterbildungim
Lande Nordrhein-Westfalen (Weiterbildungsgesetz -1. WbG) vom 07.05.1982 (GVNW S.
275/SGV NW223) hat der Kreistag des Kreises Heinsberg inder $itzungvom 1.8.06.1998
folgende Satzung für die Volkshochschule des Kreises Heinsberg besc.hlossen:

§ 1

Name und Sitz

~

Der Kreis Heinsberg unterhält als Träger die kommunale Volkshochschule mitdem Namen
,Anton-Heinen-Volkshochschule".DieVolkshochschule hat ihren Sitz in Heinsqerg.

§2

Aufgaben der Volkshochschule

~

(1) DieVolkshochschule ist eine Einrichtungder Weiterbildung gemäß§1 Abs. 2; § 2 Abs. 2
und§ 11 1.WbGundindiesemRahmeneinePflichtaufgabeder kommunalenSelbstverwal~.

~~ '. .' .

(2) Die Volkshochschule dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach
Beendigung einer ersten Bildungsphase, Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich
neutral. Den VHS-Dozenten wird die Freiheit der Lehre gewährl~istet; sie entbindet nicht Von
der Treue zurVerfassung. . : . .

(3) Die Arbeit der Volkshochschule ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener
Qualifikationen als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten-und yerhal- .
tensweisen der Teilnehmer gerichtet. Zu diesem Zweck"kann die Volkshochschule entspre-
chend dem Bedarflehrveranstaltungen (Vorträge, Seminare, Kurse, Diskussionen, Studien-
fahrten, Konzerte, kulturelle Aufführungen, Vorführungen und anderes mehr) gemäß §§ 3, 4
Abs. 1 und 13 1.WbG anbieten. .

§3

Rechtsc'harakter und Gliederung

(1) Die Volkshochschule ist als nichtrechtsfähigeAnstalt des Trägers eine öffentliche Ein-
richtung im Sinne des § 6 KrO. Soweit nicht besondere Veranstaltungen für jüngere Teilneh-
mer und Eltern mit Kindern durchgeführt werden, kann an Lehrveranstaltungen der VHS jeder
teilnehmen, der das 15. Lebensjahr vollendet hat. Bei abschlußbezogenen Lehrveranstaltun-
gen kann die Teilnahme von bestimmten Vorkenntnissen abhängig gemacht werden.

. (2) DieVolkshochschule ist in Fachbereiche gegliedert. . .



Der Kreistag

(1) Der Kreistag entscheidet üb~r die Angelegerihe,ten der Volkshochschule unter den Vor-
aussetzungen des § 26 KrO. - -

(2)DerKreistag-entscheidet insbesondere über --
a) Einstellung des VHS-le!ters und der hauptamtlichen oder hauptberuflichen pädagogi-
schen Mitarbeiter, -- - - - -

b)Änderungen dieser Satzung, - ---

c) die Festsetzung allgemein geltender Honorare fÜrDozenten,
d) die Festsetzung allgemein geltender Entgelte im Sinne des § 26 Abs. 1h) KrO.-

§5

Kuratorium

(1) Der Kreistag wählt gemäß § 8 der Hauptsatzung des Kreises für die Angelegenheiten
der VolI~shochschuleein Kuratorium. - -' -

(2) Soweit Angelegenheiten der Bes~hlußfassung des Kreistages oder des Kreisausschus- -

ses-bedürfen, bereitet das Kuratoriumdiese Beschlüs$e vor. --

(3) Im übrigen i:>eratund beschließt das Kuratorium Empfehlungen für die Volkshochschula-rbeit. -
Der vom VHS-l~iter jährlich aufzustellende Arbeitsplan ist dem Kuratorium vor der Veröf-
fentlichungzur Beratungvorzulegen. - -

§6

Landrat'

Der landrat ist

a) Dienstvorges€1tzterdes VHS-leiters, der hauptamtlichen oder hauptberuflichen pädago-
gischen Mitarbeiter,der Mitarbeiterfürden Verwaltungsdienstundsonstigen MitartJeiterder VHS,
b) Vorgesetzter des VHS-leiters, soweit er nicht in dieser Eigenschaft durch einenDez~er-
nenten vertreten wird. - - //.

§7

VHS-Leiter

(1) DieVolkshochschule wirddurch einen hauptamtlichen oder hauptberuflichen pädagogi-
schen Mitarbeitergeleitet. Er ist verantwortlichfür die Arbeit d~r Volkshochschule.
(2) Der VHS-Leiterhat vorzubereiten undunbeschadet der Befugnisse des Landrats durch-
zUführen: - - -

a) die langfristige PlantJng des WeiterbildUngsa~gebotes, -

b) den Arbeitsplan, ,

c) die Verpflichtungder nebenamtlichen oder r'1ebenberuflichenpädagogischen Mitarbeiter,
d)die ÖffentlichkeitsarbeitundWerbung, - - - --

e) die Aufsicht über die DurchführungderVHS-VeranstaltUngen,
f)die Ausübung des Ha.\.lsrechtsimAuftrage des Landrats.



l'

. '

Ferner wirkt der VHS-Leiter bei der Vorbereitung d~s Haushaltsvoranschlages'(Unterab- .
schnitt Volkshochschule) mit. ,','

(3) Der VHS-Leiter ist Vorgesetzter der hauptamtlichen oder hauptberuflichen pädagogi-
schen Mitarbeiterder Volkshochschulesowie der ständigen Mita'rbeitetfürden Verwaltungs-'
dienst. Zur Planung und Durchführung der VHS-:Arbeitführt er regelmäßige Besprechungen
mit,den hauptamtlichen oder hauptberuflichen pädagogischen Mitarbeitern und dem für die
VerwaltungverantwortlichenMitarbeiter. '

(4) Der VHS-Leiter rijmmt an den Sitzungen des Kuratoriums teil.

§8

Hauptamtliche oder hauptberufliche pädagogische Mitarbeiter

. (1) N~ch Maßgabe des Stellenplanes können neben dem VHS-Leiterweitere hauptamtliche
oder hauptberufliche pädagogische Mitarbeiter eingestellt werden; und zwar zur Übernahme
von Unterricht, von sozialpädagogischen oder planerischen Aufgaben: '

(2) Die mit planerischen Aufgaben betrauten Mitarbeiter sind verantwortlich für die Arbeit in
d~J:1ihne'nübertragenen Fa'chbereichen. Sie wirken an der Planung und Durchführung von

, Lehrveranstaltungenmit , . .

a) durch Aufstellung des Arbeitsplanentwurfs für die ihnen übertragenenFachbereiche, '

b) durch eigene Lehrveranstaltungen, '

c) durch regelmäßige gemeinsame B~ratungen mit dem VHS-Leiter.

§9

Nebenamtliche oder nebenberufliche Mitarbeiter

. (1) Die Durchführungvon LehIVeranstaltungenkann auch entsprechendvorgebildeten Mitar-
, beitemübertrag~nwerden,dienebenamtlichodernebenberuflichtätigsind.
(2) Die Aufgaben der nebenamtlichen oder nebenberuflichen Mitarbeiter richte,! sich nach
dem mit ihnen abgeschlossenen Dozentenvertrag (Werkvertrag). Sie können an der Pla-
nung von Lehrveranstaltungen, insbesondere durch Vorschläge für den Arbeitsplan, mitwir-
ken. . "

(3) Der VHS,-Leiterlädt in der Regel einmal im-Arbeitsjahr zu einer Dozentenversammlung
ein. " '.

, " ,

(4) Die Dozenten haben auf Verlangen das Recht, vom Leiter des betreffend~n Fac,hbe-
reichs und vomVHS-Leiter gehört zu werden.

§10

Teilnehmer

(1) Die Teilnehmer von VeranstaJtungen, die sich über min.destens 20 Unterrichtsstunden
erstrecken, haben das Recht, für die Dauer eines Arbeitsjahres einen Sprecher zu wählen.
2) Der Sprecher hat die Aufgabe, die Interessen der Teilnehmer gegenüber dem Dozenten,
dem zuständigen hauptamtlichen oder hauptberuflichen pädagogischen Mitarbeiter und dem
VHS-Leiterwahrzunehmen.. , " ' " .

(3) Der VHS-Leiterlädt in der Regel einmal in einem Arbeitsjahr zu einer Sprecher-
versammlung ein. . '
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. (4) Die Sprecher haben auf Verlangen das Recht, vom Leiter des betreffenden Fachbe-
reichs und vom VHS-Leiter gehort zu werden. '.

(5)Teilnehmer können von einzelnen Veranstaltungen oder auch gener.ell ausgeschlQssen
werden, wenn dies zur Durchführung der Veranstaltung oder eines ordnungsmäßigen Lehr-
betriebs geboten ist. In den Kursen, in denen Schulabschlüsse vermittelt werden, wird bei
Ordnungsrnaßnahmen entsprechend dem IV. Abschnitt der Allgemeinen Schulordnung Nord~

.rhein-Westfalen vom 08.11.1978 in der jeweils geltenden Fassung verfahren. .

§ 11

. Funktionsbezeichnungen
. ., . .

Die Funktionsbezeichnungen dieser Satzung werden in weiblicher oder männlicher Form
geführt .

§12

Inkrafttreten

Diese Satzung tri'ttam Tage nach der öffentlichen ,Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt
die Satzung für die Volkshochschule des Kreises Heinsberg vom 20.11.1978außer Kraft.

\ .

Bekanntmachungsanordnung

Dievorstehende SatZungwird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Es wird darauf hingewiesen, daß eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrift~n der
~reisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemachtwerden kann,
es sei denn,

.a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluß vorher beanstandet oder .

d),derForm- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerqgt unQdabei die
verletzte Rechtsvqrschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den M.angelergibt. .

. .




